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Sachverhalt

Entscheid

die Pensionskasse, eine selbstständige 
öffentlichrechtliche anstalt, verabschie
dete ein neues teilliquidationsregle
ment, das in der Folge von der auf
sichtsbehörde genehmigt wurde.

Gegen diese Genehmigung erhoben 
mehrere angeschlossene arbeitgeber 

Gemäss art. 53b abs. 2 BVG müssen 
die reglementarischen Vorschriften über 
die Voraussetzungen und das Verfahren 
der teilliquidation von der aufsichtsbe
hörde genehmigt werden. diese hat prä
ventiv darüber zu befinden, ob die mass
gebenden Bestimmungen im reglement 
gesetzeskonform umgesetzt wurden. 
das teilliquidationsreglement tritt erst 
mit der Genehmigung durch die auf
sichtsbehörde in Kraft. dies gilt auch, 
wenn, wie hier, das teilliquidationsregle
ment einer öffentlichrechtlichen Kasse 
die Form eines Gesetzes hat. in Überein
stimmung mit der herrschenden lehre 
erkennt das Bundesgericht, dass es 
sich beim Genehmigungsentscheid der 
aufsichtsbehörde um eine Verfügung 
handelt. Eine solche kann aber nur an
fechten, wer ein aktuelles schutzwürdi
ges interesse an deren aufhebung oder 
änderung nachweisen kann.

damit ist zur Beschwerde beim Bun
desverwaltungsgericht berechtigt, wer 
vor der Vorinstanz am Verfahren teilge
nommen hat oder keine Möglichkeit zur 
teilnahme erhalten hat, durch die ange

sowie einzelne aktive Versicherte und 
rentner Beschwerde beim Bundesverwal
tungsgericht und beantragten, die Geneh
migung sei aufzuheben, da das teilliqui
dationsreglement gegen Bundesrecht  
und die Statuten der Pensionskasse ver
stosse. das Bundesverwaltungsgericht 
stellte sich auf den Standpunkt, die arbeit
geber seien gar nicht zur Beschwerde 

fochtene Verfügung besonders berührt ist 
und ein schutzwürdiges interesse an deren 
aufhebung oder änderung hat.

adressat der Genehmigungsverfü
gung ist die Pensionskasse. das Gesetz 
sieht für die destinatäre bei der Erstellung 
und Genehmigung des teilliquidationsreg
lements keine rolle vor. Erst bei der durch
führung einer konkreten teilliquidation ha
ben sie das recht, die Voraussetzungen, 
das Verfahren und den Verteilungsplan bei 
der zuständigen aufsichtsbehörde über
prüfen und entscheiden zu lassen. 

die angeschlossenen arbeitgeber ma
chen geltend, sie seien durch eine mögli
che Nachschusspflicht besonders betrof
fen und hätten darum das recht, dass ihre 
Beschwerde vom Bundesverwaltungsge
richt behandelt würde. das Bundesgericht 
stellt jedoch fest, dass sich aus dem teilli
quidationsreglement keine Nachschuss
pflicht ableiten lasse. diese ergebe sich 
höchstens aus dem reglement über den 
anschluss und austritt von arbeitgeben
den. Selbst wenn sich für die arbeitgeber 
Folgen aus dem teilliquidationsreglement 
ergeben sollten, so manifestierten sich 
diese frühestens im Fall einer konkreten 
teilliquidation. Es fehlt somit (auch) den 

berechtigt. die Beschwerde der desti
natäre behandelte es zwar, wies sie 
aber ab.

Vor Bundesgericht ist nun umstrit
ten, wer berechtigt ist, gegen die Ge
nehmigung der aufsichtsbehörde vorzu
gehen.

arbeitgebern an einem aktuellen rechts
schutzinteresse und das Bundesver
waltungsgericht hätte weder die Be
schwerde der destinatäre noch dieje
nige der arbeitgeber behandeln dürfen.

Fazit: arbeitgeber und destinatäre 
können gegen die Genehmigung des 
teilliquidationsreglements nur vorge
hen, soweit sich daraus für sie eine ak
tuelle Verpflichtung ergibt. dies dürfte in 
den wenigsten Fällen gegeben sein. die 
destinatäre können das reglement also 
erst im konkreten anwendungsfall ge
richtlich überprüfen lassen. da dies ja 
bekanntlich bei jedem reglement einer 
Vorsorgeeinrichtung der Fall ist, kann 
man sich fragen, ob das Genehmigungs
verfahren einen Mehrwert bringt.

Gesetzliche Grundlagen
art. 53b abs. 2 BVG

Laurence Uttinger
rechtsanwältin bei
Niederer Kraft & Frey, Zürich

Genehmigung des Teilliquidationsreglements

destinatäre sind nicht Partei
Haben destinatäre eine Möglichkeit, gegen die Genehmigung des 

teilliquidationsreglements durch die aufsichtsbehörde vorzugehen?

Urteil 9C_500/2012 vom 28. Februar 2013  

(zur Publikation vorgesehen)

Worum geht’s?


